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1995 -02- 1 7 

111 212, IJ 

B e a n t W 0 r tun 9 

der Anfrage der Abgeordneten LAFER, Dr. HAIDER 
und Kollegen betreffend Vollzug des Besoldungsreform­

Gesetzes 1994, Nr. 212/J. 

Zu den aus der beiliegenden Ablichtung der gegenständlichen An­

frage ersichtlichen Fragen kann ich derzeit keine Stellungnahme 

abgeben, da aus technisch-organisatorischen Gründen die erforder­

liche Beschlußfassung gemäß § 137 Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 

noch nicht erfolgt ist. 

Auf die Beantwortung der Anfrage an den Bundeskanzler (Nr. 209/J) 

wird verwiesen. 

Der Bundes 
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Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den Bundesminister für Arbeit und 

Soziales folgende 

1. 

2. 

An fra g e: 

Wieviele Arbeitsplätze Ihres Ressorts wurden im gegebenen Zusammenhang bewer­

tet? 

Wie verteilen sich diese Arbeitsplätze 

a) auf die einzelnen Verwendungsgruppen und 

b) innerhalb dieser auf die einzelnen Funktionsgruppen (einschließlich der Grund­

stufe)? 

3. Woraus erklärt sich die Abweichung der Zahl der bewerteten Arbeitsplätze von der 

Zahl der Planstellen laut Stellenplan 1994 für die einzelnen Verwendungsgruppen? 

4. Wie hoch ist der jähfliche finanzielle Aufwand, der sich aus Gehalt und Verwaltungs­

dienstzulage der in Ihrem Ressort zum Stichtag 1. Dezember 1994 tätigen Beamten 

der oben angeführten Verwendungsgruppen ergibt? 

5. Wie hoch würde der jährliche frnanzielle Aufwand, der sich aus Gehalt und Funk- . 

tionszulage der in Ihrem Ressort zum Stichtag 1. Dezember 1994 tätigen Beamten 

der oben angeführten Verwendungsgruppen unter der Voraussetzung sein, daß alle 

diese Beamten in die neuen Verwendungsgruppen A3 bis A5 optieren und die im 

Besoldungsreform-Gesetz 1994 genannten Ansätze angewendet werden? 

6. Wie hoch ist die Differenz des Aufwandes absolut und in Prozent? 

7. Woraus ergibt sich der allfällige finanzielle Mehraufwand? 

7. Durch welche Maßnahmen Thres Ressorts soll diesen Mehrkosten beim Personalauf­

wand entgegengewirkt werden? 
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